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1. 'PlanungsanlaB 

2. 

Der Bereich der unteren Gartenstraße, nördliche Straßenzeile, 

wird seit rd. 45 Ja~ren von der Firma Qüeck für die Herstel-

lung von Betonfertigteilen genutz~.. Nachdem die Firma den 

Schwerpunkt i,hres Betriebes ab etwa 1970 nach Kiebingen ver-

lagert-hat, besteht seit Langem das ~nteresse, das Grundstück 

mit einer anderen Nutzung besser zu verwerten. 

Die -Zielsetzung, erschlossene Baugrundstücke im Stadtbereich 

intensiver zu nutzen, ist grundsätzlich zu befürworten. 

Der vorliegende Bebauungsplan soll diese Zielsetzung in Ab-

stinunung auf die konkrete Umgebungssitua,tion verwirklichen. 

Planbereich 
Der Planbereich ergibt sich einerseits aus d~r städtebauli-

. ' 

ehen Zuo~dnung des Bereiches zum vorhandenen Quartier.südlich 

der Welzenwiler straße, andererseits aus -der (Rest-} Be-

triebsfläche, die nicht - oder nur unbedeutend - altlasten-
verdächtig ist und für die bereits jetzt das Bebauungsplan-

verfahren weitergeführt werden k~nn. 

Die Einbeziehung de'r Verkehrsfläche Welzenwiler straße bis 

zur Gartenstraße ist erforderlich, um hiermit 'die Notwendig-
kei t der Herstellung dieser Erschließung für das Baugebiet 

klarzustellen. 

Insgesamt umfaßt der Planbereich 0,74 ha, davon sind: 

Mischgebiet 0,43 ha . , 

Verkehrsfläcbe incl.-Verkehrsgrün O,3~ ha 

3. Vorbereitende Bauleitplanung .. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes 
Reutlingen-Tübingen wird der Planbereich noch als ftWohnbauflä-
ehe" dargestellt. In der 13. Flächennutzungsplanänderung,_ für 
'die bereits der abschließ~nde Beschluß im Gemeinderat gefaßt 



), 

: . 

wurde, ist der Planbere:lch als. "Gemischte Baufläche" darge-

stellt. 

Mit dieser Darstell~g' is't die übereinstbnmung mi't. der~vo~be-
. " 

reite'nde~ "B·a't.llei~pianung gegeIJen. 

, ' 

4 • Bestehende Rechtsverhäl tiUsse :;/ 
- : Für, den Ber'eich, des atlfzustellenden Bebauungsplanes ,gilt der-

. . . ' . '. - ". ...~' 

, zei,t. : - n~ch: . d~r ". ~~b2l:u~n,gsplari . Äule ~ ,," rechts~~ti~,' 'sei:t 

17. 1·0. 1970 >:, ,nie" 'dor"t', 'getroff en!= : Festsetzung tflndustrfegebfet '.! 

war'. auf. 'den' 'Betonf'erfig~eil'~B:~t~:r:ieb' d~r ·Fa. Queck·~ ab'g'estimmt~: . 
- .: - '.: - - - .. '. .- -. . 

Nachdem dieser 'Betriel:; in, sein~,~ wesentlichen Teilen verla:-' 

·gert. is't 'und nachdem': ~in:e', ~frekte NachbarS~haf't von,' a~lgen:'ei-: . 

nem Wohngebiet und" Industriegebiet aus, Gründen des Irrunis-
.. . . - -" . - ~ ..' 

sonsschutzes '. urizulii:ssig , is:t·~ ': sollen ~ie bishe!=igen. Festset~ ~. 

~. ~, zungen. 9.urch,~:-, den neu. ',aufzu~tel1enden Bebauungsplari~,- ersetzt' 

5. 

werden .. ' - .-' ; . . 

.~. '-. :.~:;. _!:.:'~:~~ .. ~J'- >:-: :-,. *; • , ':. ~-

'. - Für:. den PI c3.nbereich ~ besteht'''derzeit eine verände_rungssper:re, '. 
, die jed~ch am' 02 .1Ö .1991 a'usläuft.' " ;, ' ' 

Die geplante Bebauung' im übergangs,~r~ich' zwischen vorhande"';'~:":".:-" 

ner kieinstrukturierter-..:. wenn' auch teilweise sehr dichter '''-' 

wohi1beb~uung:" ~d (i.~?~ zu~'".~·rw'a·r·t'eride~i·:'\;i·ÖBeren· st~Ukt~ren '::'~Uf ',::::;.;:! 
'" . dem, gep1an'ten 'eingeschränkten: Gewerl;:>egebie:t,. entlang_ der Gar~?/:~:~;,.c~~·: 

. :-_ r::-"" , ... ~ 

-·'·'ixE; ~d" ~.aB~'·'de~ '-'~~icli~n' N~t'Zuö.g. .; , '.- ::' :'-- .-' ..... '-~ 
"-~: -•. ', ,: '. ':,->:, ~.~':" :. ~-: ~:': '. :.--~,_<"::.,:'; "-'C'- ~~ -' _.; "~-" -:, "':,,':"~-< '~';" -,--.',:,:.-':,-, ~-;.< ... ,>:,<>,:~{~:, ~~ :;:~r~<--:~r,~~:/'::;, !~:7; 

D,as geplant~' Mischgebiei;. soll ~n, seiner nutzungsmäßigen' A1.ls-~~ .:'j '. ~..-. 

. "gestal tun~: :~t"g:i-i6Q.st-:,''-'offe'ri--: bl~ilien . (Woh~en und: ·Gewe~b~). - Da~,' -:-. " .. 

, mit·, diese Mischfu~tio~' i~ "kein~ Fall, nur in Leine,,·alI~~nige'·'I~:_:..,,_,j~.· 
~ .... ~ ...- .~:.::.~. - .... _~~ .~.I..:' . .",. ~~~ ~.: -_!.,. "~ ;:". :'.J-":~ ~: .• ~ ~~'1." ~ •• z_~ __ .> .... !,~.1-_~~ ... :,:~: 

Wohnnutzung umschlägt, wird für einen. Teil der ErdgeschoBzone' . -~. ,'-

eine -gewerbliche 'Nutzung festgesetzt. ' .. : . ~ . . - - -' 
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Die Kubatur orientiert sich mit zw-ei Vollgeschossen und der, 

Möglichkeit weit.erer Nutzung im DachgeschoB am Bestand und an 

der Umgebung.. ·Die Nutzungswerte ~it GRZ = 0,6 und GFZ = 0,8 

liegen an der·· oberen Grenze- der vorhandenen Bebauung, sind 

jedoch in der relativ. isolierten Ecksituation vertretbar. 

7 .- VerkehrserschlieBung 

Das Baugrundstück ,ist derzeit über die Welzenwiler Straße 

voll erschlossen. Den Be·fürchtungen der Anlieger I da.B durch 

<tie Neubebauung ei,ne zu große Ver.kehrsbelastung auf sie zu-

kommt, kann dadurch weitgehend ·entkriiftet werden, daß die 

WelzenwilerstraBe bis zur GartenstraBe weitergeführt werden 

-soll. Eine Erschließung ist· deshalb vor allem über die 

'Nürtinger Straße und Gartenstraße möglich. 

Verkehrsregelride Beschränkungen wie etwa Einbahnstraßenrege-

-lungen , StraBeneinengungen oder ~rchfahrtsyerbote werden im 
- . 

Bebauungsplan nicht berücksichtigt. Dies ist Sache einer Ein-

zelentscheidung der Verkehrsbehörde. 

Zwischen dem "MischgebietU und dem künftigen "eingeschränkten 

GewerbegebietU ist ein Geh- und Radweg mit 3,5 m Breite ge-

plant. Schwerpunktrnäßig soll hierdurch der in dieser Trasse 
verlaufende öffentliche Kanal (~ 500) und seine ständige Zu-

g~ngsmöglichkelt gesichert werden. 

8. Altlasten 

Nach den derzeitigen Erkenntnissen und Disherigen Erkundungen 

'liegen· im Bereich .des Baugrundstückes keine Altlastellf vor. 

Das alte Neckarbett reicht-nicht in. den Planbereich hinein. 

Die bereits festgestellte Altlast im Bereich des alten Nek-

karbetts betrifft,die StraBenfläcbe mit dem neu zu bauenden 
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Anschlußstück zur 'GartenstraBe nur teilweise, da hier durch 
,( . 

die.Verlegung eines Samrnelkanales bereits ein Bodenaustausch 

stattgefunden hat. Bei Ausbau dieses StraBenteilstückes muB 

jedenfalls auf die M9glichkeit von Verunreinigungen im Unter-

grund ~sonders geachtet werden. 

9. Umweltverträglichkeit 

Das Baugebiet ist ein alter' Industriestandort, der keine öko-
logischen Qualitäten aufweist. Die Neupebauung, wird kein"e 

weitere Verschlechterung nach sich.ziehen. DUrch Bepflanzung 

"kann vielmehr eine Verbesserung der ~ derzeitigen Situation. 

erreicht werden. 

10. Bodenordnende Maßna.hnlen 

Das Baugrundstück befindet sich zum ailergröBten Teil bere:its 
in privatem Eigentum. Geri~ge Abrundungsflächen (derzeit noch 
öffentliche Fläche) müssen noch für das Baugrundstück dazuer~ 

worben werden. 

Gleichfalls müssen'-fü~ die öffentlichen Verkehrsfläche'n noch 
\ 

geringe Fläch'enanteile aus privater Hand erworben werden. Der 

Bebauungsplan soll die Rechtsgrundl'age dazu bilden. 

11. Kosten 

0_,00'::.0'0"00 

Die Kosten für den Ausbau des Gehweges und des Straßenanschlus-. 
ses an die GartenstraBe werden mit ca. 450.000 DM veran-

schlagt .. 

Wegen einer eventuellen Altlastbe"seitiqung können erhöhte 

Kosten auftreten.. Hierbei ist noch nicht entschieden~ wer 

Kostenträger für diese Mehrkosten ist. 

Tübingeu, 05.06.1991 


